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Transmissible Spongiforme Enzephalopathien 
(Übertragbare Schwammartige Hirnerkrankungen) 
Einsätze mit BSE/CJK (verdächtigem) Risikomaterial    
 
Der Wissenschaftliche Beirat (SSC), der die Europäische Kommission unter anderem auch in Fragen zu BSE 
berät, hat 13 Länder auf das Risiko untersucht, dass dort BSE auftritt. Nach Ansicht der Experten haben die 
Länder in Südeuropa, in Zentral- und Osteuropa ein hohes BSE-Risiko.  
 
In Deutschland ist die Zahl der BSE-Fälle auf 54 angestiegen (Stand 21.4.2001).  Laufend wird  Probenmaterial 
an die dafür zuständige Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen der Tiere (BFAV) in Tübingen  und an 
einschlägige Laboratorien weitergeleitet, Risikomaterial wird gelagert, transportiert und entsorgt/verbrannt. Aus 
feuerwehrtaktischer Sicht erscheint es sinnvoll BSE nicht isoliert, sondern den kompletten Themenkreis TSE zu 
betrachten. Daraus ergeben sich insbesondere folgende Szenarien für die Einsatzkräfte: 
 
Szenarien für die Einsatzkräfte: 
 

 Kontakt mit Risikomaterial bei Transportunfälle (Probenmaterial, Risikomaterial zu einer 
Verbrennungsanlage, Tiertransporte) und bei Einsätzen in Untersuchungseinrichtungen/Laboratorien 
(BSE-Diagnostik ist seit 2/2001 anzeigepflichtig – lt. BAGS HH) 

 Rettungsdienst:  Kontakt mit Patienten mit nvCJD in Krankenhäusern oder beim Krankentransport 
 Amtshilfe bei der Desinfektion: Anforderung durch die zuständige Behörde  
 Einsätze (Brände, Unfälle..) in Tierkörperverwertungsanstalten, Quarantänebereichen z.B Ställen, 

Sperrzonen; TSE-Forschung, Kontakt mit Tierkadaver aus Haltung mit BSE-Erkrankungen 
 Rettungsdienst:  Vergiftungen durch Desinfektionsmittel (Natronlauge) 
 Einsätze mit vermutlich kontaminiertem Tiermehl 

 
Feuerwehrtaktische Beurteilung: 
 

 TSEs: Prionenerkrankungen bei Menschen sind  Kuru, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), Gerstmann-
Sträussler-Scheinker Syndrom (GSSS) und Familiäre Fatale Insomnie (FFI)  

 Bei Tieren (Scrapie (Schaf, Ziege), transmissible Minkenzephalopathie (TME) des Nerzes, feline 
spongiforme Enzelphalopathie (Katze), Chronic Wasting Disease (CWD) von Hirschartigen in 
Amerika.  

 TSEs sind  übertragbar, führen zur langsamen Degeneration des Zentralnervensystems und danach 
 unweigerlich zum Tode. 

 Lt. EU Risikogruppe 3** (aus Feuerwehrsicht wie Risikogruppe 3 zu betrachten) 
 Extrem resistent gegen Hitze und Chemikalien 
 Sehr schwer biologisch abbaubar; in der Erde überleben sie über Jahre hinweg 

        Risikomaterialien sind besonders Schädel und Gehirn, Rückenmark und andere Teile von über zwölf   
Monate alten Rindern sowie entsprechende Teile von Schafen und Ziegen. Dieses Material ist mit dem 
Farbstoff Brillantblau FCF einzufärben, es ist von anderem Material getrennt zu halten und darf 
außerhalb von Tierkörperbeseitigungsanstalten ausschließlich in speziell gekennzeichneten, allseits 
geschlossenen und verplombten Behältnissen transportiert werden (z.B. zu einer Verbrennungsanlage). 

  Insbesondere beim Probentransport ist oft noch nicht gesichert, dass Erreger enthalten sind, daher sind 
auch ungekennzeichneten Proben unterwegs. Bei verdächtigen Behältnissen (Probenröhrchen, 
Gewebekulturschalen, usw.)  ist aus einsatztaktischer Sicht immer Vorsicht geboten, ob sie 
gekennzeichnet sind oder nicht. Direkter Kontakt ist immer zu vermeiden. Vermutliche 
Kontaminationen zu melden. Im Zweifelsfall ist wie bei allen Gefahrguteinsätzen vorerst von einer 
Kontaminationsgefahr auszugehen. 
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   Nachweis: Die definitive Diagnose kann momentan nur histopathologisch und immunhistochemisch 
(PrPsc Nachweis) an Gehirnschnitten gestellt werden. Zur Zeit ist keine Diagnose am lebenden, 
infizierten aber noch nicht erkrankten Tier möglich. Serologische Tests stehen nicht zur Verfügung. Es 
werden Bioassays mit konventionellen und transgenen Mäusen durchgeführt. 

Einsatzplanung – Vorbereitende Massnahmen 
 

 Beobachtung der Medien – Informationen über Fälle im eigenen Zuständigkeitsbereich 
 Liste der Staatlich geprüften Desinfektoren anlegen (Leitstelle) – Vorabsprache Erreichbarkeiten  
 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz: Einrichtungen entsprechend Risikogruppe 3  behandeln  
  Belehrung/Sensibilisierung der Einsatzkräfte über Biogefährdung: hier empfehlen wir den Bio-Folder 

und das vgbf-Informationsmaterial (CD-ROM mit Folienpool) – Infos dazu: 
www.sbg.ac.at/feuer/vgbfhome.html  und  http://hometown.aol.de/vgbf2001/homepage/verein.html 

 Für alle Desinfektionsmassnahmen ist ein staatlich geprüfter Desinfektor unbedingt erforderlich! 
 Überlegungen wo die wichtigsten Einsatzmittel (Desinfektionsmittel, Einwegschutzkleidung, 

Gummistiefel usw.) kurzfristig greifbar sind – in Absprache mit staatlich geprüftem Desinfektor 
 Mobile Desinfektionseinrichtung vorbereiten – kleinere Mengen an Desinfektionsmittel vorhalten, 

ausreichend für Transportunfälle, möglichst Universaldesinfektionsmittel.  

VOR DEM AUSRÜCKEN 
 

 So wenig Privatwäsche wie nur möglich, Uhren und  persönliche Gegenstände nicht mitnehmen, bzw. 
im Einsatzfahrzeug zurücklassen! 

 Sofortige Kontaktaufnahme  mit Amts(tier)arzt und  Desinfektor bezüglich spezifischer 
Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel. Leitstelle sollte entsprechende Verständigungsliste haben 
und den Amts-(tier)arzt, sowie Desinfektor gleich mitalarmieren! 

 

AM EINSATZORT 
 

Wichtigster Grundsatz an der Einsatzstelle: STAND STILL 
 

Ein solches Stand Still ist aus seuchenhygienischer Sicht angebracht um das Risiko einer bereits erfolgten 
Seuchenverbreitung bewerten zu können. 

 
 Einsatz entsprechend der GAMS-Regel: Gefahr erkennen, Absperren, Menschenrettung, Spezialkräfte 
  Nur unbedingt notwendige Fahrzeuge in den Betrieb – müssen danach gründlich desinfiziert werden, 

dieses ist sehr zeitaufwendig und sollte nicht unterschätzt werden. Während dieser Zeit ist das 
Einsatzfahrzeug bzw. die Einsatzmannschaft für weitere Einsätze nicht verfügbar (Einsatzplanung!) 

 Quarantänebereiche nur wenn unbedingt notwendig betreten – z.B. Rettungsdienst  
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 Massnahmen bei möglichem Direktkontakt mit Risikomaterial (z.B. Menschenrettung): 
- Verwendung von Einweg-Tüchern (Saugfähig) für Einsatzbereich 
- Chemikalienschutzanzug, für Ersteinsatz mindestens Atemschutz (Vollmaske) und Einwegkleidung 

(Arm- und Beinenden abdichten), Tragen von zwei Paar Handschuhen (Latex) darüber für 
Einsatzmassnahmen Arbeitshandschuhe 

- Speziellen Entsorgungsbehälter bzw.  schwarzer Plastiksack mitnehmen 
- Körperflüssigkeiten von Patienten und Tieren, ebenso Gewebefragmente, anatomische Präparate 

und alle anfallenden Einwegmateriale und Abfälle (z.B. Blutreste und Drainagebeutel) müssen 
soweit möglich in einer Verbrennungsanlage entsorgt werden 

- In Bezug auf eine mögliche (Ober-)Flächenkontamination durch ZNS-Gewebe und Liquor (z.B. im 
RTW -Bereich wird eine 15-minütige Reinigung mit einem alkalischen Detergens gefolgt von einer 
1-stündigen Desinfektion mit Natriumhypochlorit empfohlen.  

- Die Isolierung CJD-Patienten ist aus epidemiologischer Sicht grundsätzlich nicht notwendig.  

 Verstärkte Hygienemassnahmen (Einweghandschuhe, falls notwendig CSA).  
  Reinigung und Desinfektion nur für eigenes Personal und Geräte. Für Gebäudereinigungen gibt es 

spezielle Fachfirmen. Desinfektionsmittel lt. Vorgabe des Desinfektors.  
  Nicht essen und trinken an oder neben der Einsatzstelle, Verpflegung erst nach vollständiger 

Eigendesinfektion.  
 (Vermutlich, möglicherweise) Kontaminierte Ausrüstung und Gegenstände bleiben vor Ort und werden 

nicht von der Feuerwehr desinfiziert! Die Einsatzkräfte führen nur eine Eigendesinfektion durch und 
warten anschliessend die Freigabe oder weitere Massnahmen durch den staatlich geprüften Desinfektor 
ab! Keine Desinfektionsversuche durch die Feuerwehr ohne Fachkräfte, wenn nicht aus zeitlichen 
Gründen ein Handlungsbedarf gegeben ist. Komplette Einsatzkleidung usw. bleibt vor Ort, keine 
Verschleppung in Fahrzeuge oder die Feuerwachen!  

 Versuchstiere, Hund, Katzen und Geflügel sind bei Einsatzmassnahmen möglichst im Absperrbereich 
zu halten (einsperren), dabei Verletzungen vermeiden! 

 Die Einsatzkräfte bleiben bis zur  Freigabe nur durch Desinfektor vor Ort! Desinfektor beaufsichtigt alle 
Dekontaminationsmassnahmen:  
- Stiefeldesinfektion; anschliessend müssen die Stiefel ausgiebig nachgespült werden.  
- Vorsicht beim Ausziehen der Schutzanzüge: Kontakt mit Rückständen von Natronlauge kann zu 

Verätzungen führen. Verpacken der gebrauchten Schutzüberzüge. 
- Je nach Situation Duschen auf dem Betrieb oder in anderem geeigneten Lokal.  
- Beim Duschen verstärkt Augenmerk auf Haare und Fingernägel 

 Die Desinfektion der Einrichtungsgegenstände mit modernem, möglichst wenig toxischem 
Desinfektionsmittel durchführen. Rückenspritze oder Hochdruckreiniger verwenden.   

 Reinigung und Desinfektion des mitgebrachten Materials, anschl. Verpacken.  
 Desinfektion der Vorplätze etc. mit 2% Natronlauge.  
 Alle beteiligten Personen müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in den nächsten 72 

Stunden keinen Kontakt mit Betrieben mit empfänglichen Tieren haben dürfen.  
 Unbedingt Schlussbesprechung durchführen und je nach Situation Aktion zum Abschluss bringen (evtl. 

gemeinsame Verpflegung o.ä.).  
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Wenn keine anderen Anweisungen (Arzt/Desinfektor) vorliegen, wird folgendes empfohlen: 
 

  Kennzeichnung des Bereichs als Seuchenbereich (bis offizielle Kennzeichnung greift)   
 Die persönliche Schutzausrüstung eingesetzter Kräfte besteht aus Vollschutzmaske/Atemschutzfilter P3, 

wasserabweisendem Ganzkörper-Einwegschutzanzug, Gummistiefel, Einweghandschuhe und langen 
Gummihandschuhen darüber. Arm und Beinabschlüsse mit Klebeband abdichten (beachte: auch das 
Desinfektionsmittel ist ein „Gefahrstoff“) – die Anschaffung von mehreren Einwegschutzanzügen wird 
empfohlen! 

  Nach durchgeführten Deko-Maßnahmen dekontaminieren sich die Einsatzkräfte vor Ort in 
Zusammenarbeit mit den Veterinärkräften/Fachpersonal (Duschanlage, Entsorgung, bzw. Vernichtung 
der Einwegausrüstung). Schwarze Plastiksäcke für Abfälle (wird vernichtet), durchsichtige Plastiksäcke 
für Geräte und Kleidung, welche dekontaminiert werden sollen/können. 

 Erregerhaltige Material und alle kontaminierten Gegenstände sind möglichst durch feuchte 
Hitzeeinwirkung (Autoklavieren) von mindestens 140°C bei mindestens 30 min. Einwirkungszeit und 
einem Druck von mindestens 3,6  bar zu inaktivieren (Empfehlung EU Lenkungsausschuss) oder 
gegebenenfalls zu verbrennen! Die chemische Desinfektion ist nur in den Fällen anzuwenden, wo 
Hitzeeinwirkung oder Verbrennung nicht möglich sind. 

 Geeignete Flächendesinfektionsmittel: 
Natronlauge: 4 % - 4 Std.  und  Natriumhypochloritlösung (2 % freies Chlor) 

 
 
Besondere Einsatzmassnahmen 
 

 RTW-Infektionstransport eines Patienten/verletzte Einsatzkraft. Trotz des geringen Übertragungsrisikos 
ist es wichtig, dieses nicht zu vernachlässigen. Die Betreuung von Risikopatienten sowie an CJD 
Erkrankten muß die hier aufgeführten Empfehlungen berücksichtigen. 

 Einsatz bis zum Eintreffen der Fachkräfte: Einsatzort auf Lagekarte feststellen, einzeichnen und die 
Kräfte entsprechend einsetzen. Grossräumige Absperrmassnahmen durchführen und STAND STILL. 
Übergabe an die zuständige Behörde  

 Transportunfall UN 2900: Kontaktaufnahme Einsender / Empfänger ! Absperren und Veterinär 
anfordern! Näheres siehe Bio-Folder! 

 
Niemand verlässt den Sperrbereich vor Freigabe durch einen staatlich gepüften 

Desinfektor! 
 
Quellen: 
 
Dr. Bernhard Baumgartner und  Dr. Alexandra Cordeiro “BSE und nvCJD” CD-ROMs zur FT 2001 und Bioschutz 2001 
http://www.lfv-bayern.de/index-aktuelles.htm 
Internationale Tierseuchenamt (OIE)  
Informationsdienst Wissenschaft (idw) – Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des BML, 25.12.2000 
Steelman V. Creutzfeld-Jakob disease : Recommendations for infection control. Am J Infect Control 1994 ; 22 :312–318 
Schnyder H, Aguzzi A. Die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung. Schweiz Med Wochenschr 1995 ;125 :802–809.  
www.animal-health-online.deWeitere Infos: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Institute in Tübingen, Paul-Ehrlich-
Straße 28,  D-72076 Tübingen 
Postfach11 49 D-72001 Tübingen,  Telefon-Nummer: Zentrale: +49 7071/967-0,  Telefax: +49 7071/967-105, -303, -305 
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Checkliste: 

Erkundung/Absprache gemeinsam mit der zuständiger Behörde  

£ Auf wie viele Stallungen sind die Tiere verteilt.  
£ Zugänglichkeit und Beschaffenheit der Stallungen (Tiere auf mehreren Stockwerken).  
£ Abdeckung der Stallböden(Gummimatten, Stroh, Tiefstreue).  
£ Beschaffenheit der Vorplätze: Material, Neigung, Abflüsse etc.  
£ Hunde, Katzen, Geflügel etc. müssen unbedingt eingesperrt werden.  
£ Angaben zu den elektrischen Installationen in den Stallungen.  
£ Besondere Aufmerksamkeit für sensible Geräte in den Stallungen wie PC's, Futterautomaten, 

elektronische Wägeeinrichtungen, Klimasensoren etc.  
£ Verfügbarkeit externer Stromquellen (220V, 380V), abklären wie hoch diese abgesichert sind.  
£ Einrichtungsgegenstände bezeichnen, die nach der Vordesinfektion entsorgt werden können.  
£ Feststellen, wohin die Abwässer aus Stallungen, Zwischengängen, Vorplätzen etc. fliessen; 

geht das Abwasser oder Teile davon über Leitungen ins öffentliche Abwassernetz, muss mit 
den zuständigen Stellen Kontakt aufgenommen werden; Kritisch sind auch Direkteinleitungen 
in stehende und Fliessgewässer.  

£ Füllzustand von Jauchegrube oder -silo ermitteln.  
£ Geeignetes Materiallager für Equipe ausserhalb der betroffenen Stallungen erkunden: dieses 

sollte möglichst gross und vor Witterungseinflüssen (Niederschläge, Wind) geschützt sein. 
Unterteilung des Materiallagers in 3 Bereiche: Material / Chemikalien / persönliche 
Ausrüstung.  

Absperren dies Betriebes:  

£ Besichtigung der Zufahrtswege zum Betrieb, deren Beschaffenheit und Dimensionen.  
£ Festlegen der Fahrzeugschleuse: Dimension mind. 3 m Breite und 3,5 m Länge (benötigte 

Menge Sägemehl: ca. 2 m3 ,1 Rolle Markierband).  
£ An allen exponierten Stellen müssen die gelben Seuchenplakate angebracht werden.  
£ Absprache mit den örtlichen Polizeiorganen bezüglich Ordnungsdienst.  

Vorzubereitende Arbeitsunterlagen:  

£ Grundriss (Organisation Schadenplatz, Luftbild, Digitaler Kartenausschnitt, Zufahrten)  
£ Voraussichtlicher Materialbedarf in Absprache mit Desinfektor 
£ Arbeitsplan (wer macht wann was). 
£ Vorbeugender Brandschutz (Desinfektionsmittel) 
£ Vorbereiten der Desinfektionseinrichtungen für die Einsatzkräfte 

 

 
Anmerkung: Der vorliegende Entwurf stellt eine Diskussionsgrundlage für die Einsatzkräfte dar, 
Einsatzerfahrungen und Rückmeldungen fliessen hier ein, daher beachten Sie bitte jeweils die 
aktuellste Ausgabe! 
 
Petter 
 


